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Die neue CD-Rom „SGV-NRW", Stand 1. Juli 2000, ist erhältlich. 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes KRW (SGV. XRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über .,Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. KRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums ::-.rRW (Adresse: http://www.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld .,Gesetze, Verordnungen. Erlasse". 
Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW) ist auch auf 
CD-R0)-1 erhältlich. Bestellformulare finden sich in den :'-Jummern 3 und 4 des GV. KRW. 1999, ebenso im 
Internet-Angebot. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der 'C'mstellung auf elektronische Arbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. KR\V. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Redaktion bemüht sich. die noch ausstehenden Nachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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203011 
Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung 
für die Laufbahn des allgemeinen 

Vollzugsdienstes bei Justizvollzugsanstalten des 
Landes Nordrhein-Westfalen (VAPaVollzd); 

Bekanntmachung der Neufassung 
Vom 4. September 2000 

Aufgrund des § 16 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. :\Iai 1981 (GV. 
=--~w. S. 234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Dezember 1999 (GV. KRW. S. 670). ,vird im Einwmeh­
men mit dem Innenministerium und dem Finanzministe­
rium verordnet: 

I. 
Einstellung und Zulassung 

§ 1 
Einstellungsvoraussetzungen 

Zur Ausbildung für die Laufbahn des allgemeinen 
Vollzugsdienstes bei Justizvollzugsanstalten des Landes 
?'ifordrhein-\Vestfalen kann zugelassen werden. ·wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt. 

2. nach charakterlichen. geistigen und körperlichen An­
lagen so·wie in gesundheitlicher Hinsicht für die Lauf­
bahn geeignet ist, 

3. mindestens 

a) eine Realschule mit Erfolg besucht hat oder einen 
als gleichwertig anerkannten Bildungsstand besitzt, 

b) eine Hauptschule mit Erfolg besucht hat oder einen 
als gleichwertig anerkannten Bildungsstand besitzt 
sowie 

aa) eine förderliche abgeschlossene Berufsausbil­
dung. 

bb) eine abgeschlossene Ausbildung in einem öf­
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 

nach,..,·eist. 

4. im Zeitpunkt der Einstellung das 20. Lebensjahr 
vollendet hat und noch nicht 28 Jahre. bei Besitz eines 
Eingliederungsscheins oder eines Zulassungsscheins 
noch nicht 40 Jahre alt ist. Bei höherem Alter darf die 
Einstellung nur erfolgen, wenn für die spätere -C-ber­
nahme in das Beamtenverhältnis auf Probe eine Aus­
nahme von§ 6 Abs. 1 der Laufbahm·erordnung (LVO) 
in Aussicht gestellt oder erteilt worden ist. 

§2 
Bewerbung 

(1) Das Bewerbungsgesuch ist an den Präsidenten des 
Justizvollzugsamts (Einstellungsbehörde) zu richten, in 
dessen Bezirk die Einstellung ge·wünscht ,vird. 

(2) Der Bewerbung sind beizufügen: 

1. ein selbstverfasster und eigenhändig geschriebener 
Lebenslauf, 

2. ein Lichtbild aus neuester Zeit, 

3. eine beglaubigte Abschrift (Ablichtung) des Schul­
zeugnisses und/oder beglaubigte Abschriften (Ablich­
tungen) der Bescheinigungen. durch die die Vorausset­
zungen des § 1 ::S-r. 3 nachgewiesen werden, 

4. ggf. beglaubigte Abschriften (Ablichtungen) von Fach­
schul- und Lehrzeugnissen. 

5. beglaubigte Abschriften (Ablichtungen) von Zeugnis­
sen über die Tätigkeiten seit der Schulentlassung. 

6. eine Erklärung, ob eine gerichtliche Vorstrafe vorliegt 
und ob ein gerichtliches Strafverfahren oder ein 
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft anhän­
gig ist. 

7. eine Erklärung, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse 
geordnet sind. 

(3) Besteht bereits ein Dienstverhältnis im Justizdienst. 
ist das Gesuch auf dem Dienstweg einzureichen. Soweit 
die erforderlichen Unterlagen in den Personalakten ent­
halten sind. kann auf sie Bezug genommen werden. Die 
Leitung der Beschäftigungsbehörde hat sich eingehend 
zu der Bewerbung zu äußern. 

(4) Eine Bewerbung, bei der nach den eingereichten 
Unterlagen die Einstellungsvoraussetzungen offensicht­
lich nicht erfüllt sind, ist unter Rückgabe der Bewer­
bungsunterlagen zu bescheiden. Die übrigen Bewerberin­
nen und Be,verber nehmen an dem Verfahren der Perso­
nalauswahl teil. 

§3 
Auswahlverfahren 

(1) Der Entscheidung über die Zulassung geht ein 
Aus·wahkerfahren. in dem die besondere geistige und 
charakterliche Eignung für die Laufbahn festgestellt 
werden soll. voraus. 

(2) Die Durchführung des Auswahlverfahrens obliegt 
den von den Einstellungsbehörden eingerichteten Aus­
wahlkommissionen. 

(3) Das Aus,vahlverfahren wird nach einheitlichen 
Untersuchungsmethoden durchgeführt. Es umfasst päda­
gogische und psychologische Testuntersuchungen so,.,,·ie 
Einzelgespräche und Gruppengespräche durch einzelne 
::.\.1itglieder der Auswahlkommission und ein Rundge­
spräch mit der Auswahlkommission. 

(4) Die pädagogische Testuntersuchung besteht aus 
einem standardisierten Testdiktat, einem Aufsatz und 
einem standardisierten Rechentest (Schulleistungstests). 
Die psychologische Testuntersuchung besteht aus einem 
Intelligenztest und einem Konzentrationsbelastungstest 
(psychologische Leistungstests) sowie Persönlichkeits­
tests. 

(5) Nach Beendigung des Auswahlverfahrens berät die 
Auswahlkommission über das jeweilige Ergebnis. Je nach 
den insoweit getroffenen Feststellungen beurteilt sie die 
Bewerberin oder den Bewerber als für die angestrebte 
Laufbahn ,.geeignet" oder „nicht geeignet". Die Beurtei­
lung „geeignet" kann nur mit Stimmenmehrheit getrof­
fen werden. 

(6) Als Auswahlverfahren im Sinne des Absatzes 1 gilt 
auch das Auswahlverfahren vor Eintritt in das Justizvoll­
zugsangestelltenverhältnis, ,venn es den Vorschriften der 
Absätze 3 bis 5 entsprechend durchgeführt worden ist. 

§4 
Zulassung 

(1) Angenommene Bewerberinnen und Bewerber wer­
den in der Regel zum 1. Juli eines jeden Jahres zur 
Ausbildung zugelassen. 

(2) Vor Beginn der Ausbildung müssen eine Geburtsur­
kunde oder ein Geburtsschein oder ein Auszug aus dem 
Familienbuch der Eltern. bei Verheirateten auch die 
Heiratsurkunde oder ein ·Auszug aus dem für die Ehe 
geführten Familienbuch, sowie ein amtsärztliches Ge­
sundheitszeugnis vorliegen. Zur Vorlage bei der Einstel­
lungsbehörde ist rechtzeitig bei der zuständigen :VIelde­
behörde ein Führungszeugnis zu beantragen. § 2 Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend. 

§5 
Rechtsstellung 

Die Einstellung erfolgt durch die Einstellungsbehörde 
als Beamtin bzw. Beamter auf ·widerruf in den Vorberei­
tungsdienst mit der Dienstbezeichnung „Justiz,,ollzugs­
obersekretäran wärterin" bz"\cv. .,J ustizvollzugso bersekre­
täranwärter". Bei Dienstantritt wird der Diensteid abge­
leistet. -C-ber die Vereidigung ist eine Xiederschrift aufzu­
nehmen und zu den Personalakten zu nehmen. 
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II. 
Ausbildung 

§ 6 
Ausbildungsziel 

(1) Ziel der Ausbildung ist es. in einem Theorie und 
Praxis verbindenden Ausbildungsgang Beamtinnen und 
Beamte heranzubilden. die nach ihrer Persönlichkeit und 
nach ihren allgemeinen sov;ie fachlichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten in der Lage sind, im Aufgabengebiet 
ihrer Laufbahn selbständig und mit sozialem Verständnis 
an der Erfüllung der Vollzugsaufgaben mitzuwirken. 

(2) Die Ausbildung ist so zu gestalten, dass die Beamtin 
bz'-V. der Beamte sich der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung unseres Staates verpflichtet fühlt und den 
Beruf als Dienst für das allgemeine Wohl auffasst. 

§ 7 
Ausbildungsdauer 

(1) Die Ausbildung dauert zwei Jahre. 

(2) Bei einer noh,:endig werdenden Verlängerung von 
Ausbildungszeiten (§ 15 Abs. 2 Satz 3. Abs. 3 Satz 9. 
Abs. 4) und beim erstmaligen ?\ichtbestehen der Lauf­
bahnprüfung (§§ 26 Abs. 2, 28 Abs. 1. 29) kan.11 die 
Ausbildung um insgesamt höchstens ein Jahr durch die 
Einstellungsbehörde verlängert werden. 

(3) -Cber die Verlängerung aus Anlass von Sonderur­
laubs- und Krankheitszeiten entscheidet die Einstel­
lungsbehörde. 

§ 8 
Vorzeitige Entlassung 

(1) Eine Entlassung erfolgt, '-Venn 

a) die zu stellenden Anforderungen in körperlicher oder 
geistiger Hinsicht nicht erfüllt werden oder ein sonsti­
ger '-Viehtiger Grund vorliegt, 

b) die Ausbildung bereits einmal verlängert worden ist 
(§ 15 Abs. 3 Satz 9) und gegen eine Fortsetzung der 
Ausbildung erneut Bedenken erhoben werden, 

c) die in § 15 Abs. 4 geforderte Leistungsbewertung 
endgültig nicht erreicht wird. 

(2) Die Entscheidung trifft die Einstellungsbehörde. 

§ 9 
Bewertung der Leistungen 

Die Leistungen im Vorbereitungsdienst und in der 
Prüfung sind wie folgt zu bewerten: 

sehr gut = eine besonders hervorragende Leis-

gut 

tung, 

eine erheblich über den durchschnitt­
lichen Anforderungen liegende Leis­
tung, 

vollbefriedigend = eine über den durchschnittlichen An­
forderungen liegende Leistung, 

befriedigend 

ausreichend 

mangelhaft 

ungenügend 

eine Leistung. die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
durchschnittlichen Anforderungen 
noch entspricht. 

= eine an erheblichen :VIängeln lei­
dende, im Ganzen nicht mehr brauch­
bare Leistung. 

eine völlig unbrauchbare Leistung. 

§ 10 
Ausbildungsgang 

(1) Die Ausbildung umfasst eine praktische Einführung 
sowie eine praktische und theoretische Ausbildung (Aus­
bildungsabschnitte). Die praktische Einführung und die 
praktische Ausbildung erfolgen in Justizvollzugsanstal-

ten: die theoretische Ausbildung wird in Lehrgängen an 
der Justizvollzugsschule Xordrhein-Westfalen - Josef­
?\euberger-Haus - durchgeführt. 

(2) Die Reihenfolge und die Dauer der Ausbildungsab­
schnitte '-Verden wie folgt festgelegt: 

l. Praktische Einführung 2 :.\fonate 

2. Einführungslehrgang I 2 Monate 

3. Praktische Ausbildung I 3 :\Ionate 

4. Einführungslehrgang II 2 ::\Ionate 

5. Praktische Ausbildung II 7 Monate 

6. Abschlusslehrgang I 3 :.\fonate 

7. Praktische Ausbildung III 2 :.\1onate 

8. Abschlusslehrgang II 3 l\-Ionate. 

§ 11 
Verantwortung für die Ausbildung, Ausbildungsleitung, 

Lehrkräfte und Praxisanleitung 

(1) Für die praktische Einführung und für die prakti­
sche Ausbildung ist die Anstaltsleitung. für die theoreti­
sche Ausbildung die Leiterin oder der Leiter der Justiz­
vollzugsschule ver an 1",.-ortlich. 

(2) Der Präsident des Justizvollzugsamts bestellt für 
jede ausbildende Justizvollzugsanstalt auf Vorschlag der 
Anstaltsleitung mindestens eine Kraft. die in der Regel 
der Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes angehö­
ren soll, als Ausbildungsleiterin oder Ausbildungsleiter. 
Die Anstaltsleitung bestimmt die Anstaltsbediensteten. 
die während der praktischen Einführung Unterricht 
erteilen (Lehrkräfte), und diejenigen, welche die Ausbil­
dung am Arbeitsplatz vornehmen (Praxisanleiterin oder 
Praxisanleiter). 

(3) Die Ausbildungsleiterin bzw. der Ausbildungsleiter 
sorgt dafür. dass die praktische Einführung und die 
praktische Ausbildung ordnungsgemäß durchgeführt 
werden. Die Ausbildungsleiterin bzw. der Ausbildungs­
leiter hat sich laufend über den jeweils individuellen 
Ausbildungsstand zu unterrichten und führt regelmäßig­
möglichst täglich - Auswertungsgespräche, in denen 
insbesondere die anfallenden Aufgaben und die bei deren 
Erledigung jeweils zu beachtenden Vorschriften erörtert 
werden. Zu den Auswertungsgesprächen werden im Ein­
vernehmen mit der Anstaltsleitung andere Anstaltsbe­
dienstete hinzugezogen, SO'-Veit dies erforderlich ist. 

(4) Die Praxisanleiterin bz""·· der Praxisanleiter nimmt 
die ünterweisung am Arbeitsplatz sowie die Anleitung 
vor und ist verpflichtet, die Anwärterin bzw. den Anwär­
ter möglichst mit allen an dem Arbeitsplatz zu erfüllen­
den Aufgaben vertraut zu machen. 

(5) :.\'Iit der Ausbildung dürfen nur solche Anstaltsbe­
diensteten betraut '-Verden. die über die erforderlichen 
Kenntnisse verfügen und nach ihrer Persönlichkeit für 
diese Aufgabe geeignet sind. 

§ 12 
Praktische Einführung 

(1) In der praktischen Einführung soll ein Einblick in 
die Aufgaben der Laufbahn, in den inneren Aufbau einer 
Justizvollzugsanstalt und in die Aufgaben der anderen in 
der Justizvollzugsanstalt tätigen Berufsgruppen vermit­
telt werden. 

(2) Die praktische Einführung erfolgt in der Justizvoll­
zugsanstalt, bei der die Einstellung erfolgt (Stamman­
stalt). Stammanstalt in diesem Sinne ist die Hauptanstalt. 

(3) Einzelheiten der praktischen Einführung regelt der 
Präsident des Justizvollzugsamts in einem Einführungs­
plan. Der Einführungsplan bedarf der Genehmigung des 
Justizministeriums. 

(4) Die praktische Einführung wird \'On ünterrichts­
veranstaltungen begleitet. Zahl. Dauer und Inhalt der 
Cnterrichtsveranstaltungen bestimmt der Einführungs­
plan. 
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§ 13 
Praktische Ausbildung 

(1) Die praktische Ausbildung umfasst alle Aufgaben 
des allgemeinen Vollzugsdienstes, insbesondere die :\·Iit­
\virkung an der Behandlung der Gefangenen sowie bei 
der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in 
der Justizvollzugsanstalt. S:e erstreckt sich ferner auf die 
Betreuung und Versorgung der Gefangenen und die mit 
den Aufgaben des allgemeinen Yollzugsdienstes zusam­
menhängenden Verwaltungsgeschäfte. Sie dient außer­
dem dem Kennenlernen des Betriebsablaufs in der Justiz­
vollzugsanstalt. Hierzu ist in gebotenem ::\faße ein C-ber­
blick über die Aufgaben zu Yermitteln. die in den anderen 
Arbeitsbereichen der Justizvollzugsanstalt zu erfüllen 
sind. 

(2) Die praktische Ausbildung erfolgt: 

1. im Vollzug der Freiheitsstrafe oder der Jugendstrafe 
bei der Stammanstalt (§ 12 Abs. 2) 8 Monate: 

2. im Vollzug der Freiheitsstrafe oder der Jugendstrafe 
bei einer anderen Justizvollzugsanstalt oder einer 
Zweiganstalt 2 :i\Ionate. 
und Z\\"ar 
a) im Jugendvollzug, wenn die Stammanstalt eine 

Anstalt des Erwachsenenvollzuges ist. 
b) im En\·achsenenvollzug. wenn die Stammanstalt 

eine Anstalt des Jugendvollzuges ist; 

3. im geschlossenen oder offenen Strafvollzug bei einer 
anderen Justizvollzugsanstalt oder einer Z·weiganstalt 
1 Monat 
- unter entsprechender Verkürzung der Ausbildungs­

zeit in der Stammanstalt (Xr. 1) -. 

und zwar 

a) im geschlossenen Strafvollzug, wenn die Stamman­
stalt und die Anstalt gemäß ::'-Jr. 2 Anstalten des 
offenen Strafrollzuges sind, 

b) im offenen Strafrollzug. \Venn die Stammanstalt 
und die Anstalt gemäß Xr. 2 Anstalten des geschlos­
senen Strafvollzuges sind: 

4. im Vollzug der Cntersuchungshaft 2 :\fonate. 

(3) Durch die ausgiebige Zuteilung praktischer Arbei­
ten einschließlich schriftlich zu erledigender Aufgaben 
aus dem jeweiligen Ausbildungsgebiet soll die Amvärte­
rin bzw. der Am-Yärter angehalten werden. sich mit den 
einschlägigen Rechts- und Verwaltungs,·orschriften \·er­
traut zu machen, sich ein eigenes Crteil zu bilden und 
frühzeitig an ein selbständiges Arbeiten zu gewöhnen. 
Eine Beschäftigung im Xachtdienst und Sonntagsdienst 
sowie mit regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben darf 
nur zugelassen werden. soweit dies der Ausbildung dient. 
Eine Beschäftigung auf einzelnen Dienstposten nur aus 
Entlastungsgründen ist unzulässig. 

(4) Die Ausbildung am Arbeitsplatz wird durch die 
Aus,vertungsgespräche (§ 11 Abs. 3) ergänzt. 

(5) Zu den Pflichten im Rahmen der Ausbildung gel:ört 
auch die Arbeit an der VerYollkommnung des fachlichen 
Wissens durch Selbststudium. 

(6) Einzelheiten der praktischen Ausbildung regelt der 
Präsident des Justizvollzugsamts in einem Ausbildungs­
plan. Der Ausbildungsplan bedarf der Genehmigung des 
Justizministeriums. 

§ 14 
Theoretische Ausbildung 

(1) Die theoretische Ausbildung dient der Vorbereitung. 
der Ergänzung und der -Vertiefung der praktischen 
Ausbildung: es sollen auch der Aufgabenerfüllung dien­
liche Verhaltensweisen und Einstellungen gefördert wer­
den. 

(2) Es wird Unterricht in folgenden Fächern erteilt: 

Aufgabenfeld I 

1. Vollzugskunde 
2. Vollzugsrecht 

3. Vollzugsvenvaltungskunde 

ilufgabenfeld II 

4. Psychologie 

5. Pädagogik 

6. Kriminologie 

, . Sozialkunde 

Aufgabenfeld III 

8. Staats- und Verfassungsrecht - politische Bildung 

9. Beamtenrecht 

10. GerichtsYerfassungs-, Straf-, Strafprozess- und Gna­
denrecht 

A.ufgabenfeld IV 

11. Deutsch 

.4.ufgabenfeld F 

l? Sicherungstechniken zur Gefahrenabwehr 

13. Waffenkunde 

Aufgabenfeld VI 

14. Gesundheitslehre - Erste Hilfe 

15. Sport. 

(3) In den in Absatz 2 unter den ~ummern 4 bis 10 
und 14 genannten Fächern wird Grundwissen Yermittelt. 
Der Cnterricht in den Fächern der Xummern 4 bis 7. 10. 
13 und 14 wird berufsbezogen gestaltet. Anhand von 
Fällen aus der Praxis soll die Am\·endung des Fachwis­
sens methodisch geübt werden. Das Cnterrichtsgespräch 
ist dem Lehrvortrag vorzuziehen. 

(4) Der Cnterricht soll in der Regel mindestens 
30 Stunden in der ·woche umfassen. X ach Bedarf können 
zusätzlich zum Unterricht Arbeitsgemeinschaften einge­
richtet werden. Es soll hinreichend Zeit ,·erbleiben. das 
Gehörte zu verarbeiten und das Wissen im Selbststudium 
zu erweitern und zu vertiefen. 

(5) Der l:-mfang des Unterrichts und die Unterrichtsin­
halte sO\vie die Verteilung des Unterrichtsstoffes auf die 
Lehrgänge werden durch die Lehr- und Stoffverteilungs­
pläne für die einzelnen Fächer geregelt. Die Lehr- und 
Stoffverteilungspläne werden Yon der JustizYollzugs­
schule aufgestellt. Sie bedürfen de!' Genehmigung des 
Justizministeriums. 

(6) Die Anwärterinnen und Anwärter haben während 
der Teilnahme an den Lehrgängen in den in Absatz 2 
unter den Kummern 1 bis 11 genannten Fächern nach 
:\faßgabe näherer Regelung in den Lehr- und Stoffrertei­
lungsplänen schriftliche Arbeiten unter Aufsicht zu ferti­
gen: die Bearbeitungszeit einer Aufgabe soll Z\Yei Stun­
den nicht überschreiten. Ferner können in diesen Fächern 
Aufgaben zur schriftlichen Bearbeitung ohne Aufsicht 
gestellt werden. Sämtliche Arbeiten sind durch die 
zuständige Lehrkraft zu begutachten und zu bewerten 
und unter Himveise auf Vorzüge und :\Iängel in Form und 
Inhalt mit den An\•,;ärterinnen und Amvärtern zu bespre­
chen. Die Arbeiten sind bis zur Prüfung in einem 
Sonderheft zu den Personalakten zu nehmen und später 
bei den Prüfungsakten aufzubewahren. 

§ 15 
Beurteilung der Leistungen 

(1) Am Ende des Abschlusslehrgangs II (§ 10 Abs. 2 
!\r. 8) - in der praktischen Ausbildung am Ende der 
praktischen Ausbildung III (§ 10 Abs. 2 Xr. 7) - werden die 
fachlichen und allgemeinen Kenntnisse und Fähigkei­
ten - unter Berücksichtigung des praktischen Geschicks 
und des Geschicks zur :\-Ienschenbehandlung -, die Leis­
tungen, der Stand der Ausbildung sm,\·ie die Persönlich­
keit und Führung der Anwärterinnen und Anwärter 
beurteilt. Die je\,;eilige Beurteilung schließt mit einer 
?\'ote gemäß § 9 ab. Aus beiden Xoten wird ein Zeugnis 
mit einer Gesamtnote gemäß § 9 erstellt, mit dem die 
Vorstellung zur Prüfung erfolgt. 
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(2) Die Beurteilung hinsichtlich der praktischen Aus­
bildung erfolgt durch die Stammanstalt (§ 12 Abs. 2) 
unter Berücksichtigung von Zwischenbeurteilungen mit 
Befähigungs- und Leistungseinschätzungen. die jeweils 
am Ende der Ausbildungsstation (§ 13 Abs. 2) abzugeben 
sind. Der Leistungseinschätzung ,,;erden die am je,\·eili­
gen Arbeitsplatz gezeigten Leistungen einschließlich der 
Leistungen in den am Arbeitsplatz schriftlich zu erledi­
genden Aufgaben zugrunde gelegt. Ist hiernach das Ziel 
der Ausbildungsstation nicht erreicht ,vorden. so ist diese 
Ausbildungsstation zu wiederholen. 

Von der Reihenfolge der Ausbildung nach § 10 Abs. 2 
?\rn. 3 bis 8 i. V. m. § 13 Abs. 2 kann erforderlichenfalls 
abgewichen ,verden. 

(3) Die Beurteilung hinsichtlich der theoretischen Aus­
bildung erfolgt durch die Justizrnllzugsschule Xord­
rhein-Westfalen - Josef-Neu berger-Ha us - unter Berück­
sichtigung der während der Einführungs- und Abschluss­
lehrgänge in den Aufgabenfeldern I, II, III und IV (§ 14 
Abs. 2 Krn. 1 bis 11) erbrachten Leistungen. Hierzu ist für 
jedes Fach in diesen Aufgabenfeldern hinsichtlich der 
mündlichen und der schriftlichen Leistung (§ 14 Abs. 6) 
eine X ote gern. § 9 zu bilden. 

Je,veils am Ende der theoretischen Ausbildungsab­
schnitte (§ 10 Abs. 2 Xrn. 2, 4. 6 u. 8) wird durch die 
je,veilige Lehrkraft eine Z·wischenbeurteilung mit einer 
Einschätzung der mündlichen Leistungen abgegeben; die 
Leistungseinschätzung ist durch die Lehrkraft aktenkun­
dig zu machen. Für die Feststellung der schriftlichen 
Leistungen sind nur die in den Fächern unter Aufsicht 
gefertigten Arbeiten (§ 14 Abs. 6 Satz 1) zu berücksichti­
gen. 

Nach Abschluss des Einführungslehrgangs II wird ein 
Gesamturteil gebildet und festgestellt, ob die Ausbildung 
unbedenklich fortgesetzt werden kann. Bedenken gegen 
eine Fortsetzung der Ausbildung bestehen in der Regel 
dann, ,venn die An,värterin bzw. der Am,,·ärter offen­
sichtlich nicht über den zu diesem Zeitpunkt zu envar­
tenden Ausbildungsstand verfügt. In Zweifelsfällen wer­
den in das Gesamturteil Hinweise zur Aufarbeitung ,·on 
Defiziten im Interesse eines erfolgreichen Ausbildungs­
abschlusses aufgenommen. Sind gegen eine Fortsetzung 
der Ausbildung Bedenken erhoben worden. stellt die 
Stammanstalt(§ 12 Abs. 2) vor Ablauf von vier :\fonaten 
der Praktischen Ausbildung II fest. ob die Ausbildung 
nunmehr unbedenklich fortgesetzt werden kann. Beste­
hen die Bedenken fort, sind die Ausbildungsabschnitte 
nach § 10 Abs. 2 Krn. 2 bis 4 zu wiederholen. 

(4) Ergibt sich aus den Beurteilungen der praktischen 
und der theoretischen Ausbildung. dass die Leistungen 
nicht mindestens mit der Gesamtnote .. ausreichend" 
bewertet ·werden konnten. verfügt die Einstellungsbe­
hörde die Entlassung. sofern nicht aufgrund besonderer 
Umstände eine Verlängerung der Ausbildung angezeigt 
ist. 

(5) Jede Beurteilung ist der Anwärterin bzw. dem 
An,..,·ärter zur Kenntnisnahme vorzulegen und dabei zu 
besprechen. Die Beurteilungen sind - ggf. mit einer 
Gegenäußerung - in einem Sonderheft zu den Personal­
akten zu nehmen. Dies gilt auch für die Zwischenbeurtei­
lungen sowie für das Gesamturteil gern. § 15 Abs. 3 Satz 5 
und die Feststellung gern. § 15 Abs. 3 Satz 8. 

III. 
Prüfung 

§ 16 
Zweck und Art der Prüfung 

(1) Die Prüfung dient der Feststellung, ob der Prüfling 
nach Fähigkeiten, Kenntnissen und Leistungen für die 
Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes bei Justiz­
vollzugsanstalten geeignet ist. 

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Die schriftliche Prüfung geht der 
mündlichen voraus. 

§ 17 
Prüfungsausschuss 

(1) Die Prüfung wird vo::: einem Prüfungsausschuss 
abgelegt. der bei der Justiz,·ollzugsschule Xordrhein­
Westfalen - Josef-Xeuberger-Haus - gebildet wird. Bei 
Bedarf können weitere Prüfungsausschüsse eingerichtet 
,verden. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus vier :VIitgliedern. 
Den Vorsitz hat eine Beamtin oder ein Beamter des 
höheren Vollzugs- und Vern;altungsdienstes mit Befähi­
gung zum Richteramt. Eines der drei anderen ::viitglieder 
ist eine im Justizvollzugsdienst tätige Fachkraft der 
Pädagogik. Psychologie, Soziologie oder des Sozialdien­
stes, ein weiteres l\-Iitglied ist eine Beamtin oder ein 
Beamte::: des allgemeinen Vollzugsdienstes. 

(3) Das Justizministerium bestellt die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden. die übrigen Mitglieder des Prüfungs­
ausschusses und die erforderlichen Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter widerruflich für die Dauer von drei 
Jahren; die Wiederbestellung ist zulässig. Die Bestellung 
erlischt mit dem Ausscheiden aus dem Beamten-(..\nge­
stellten-)verhältnis. 

(4) Der Prüfungsausschuss untersteht der Aufsicht des 
Justizministeriums. Die Prüfungstätigkeit ,vird unab­
hängig ausgeübt. 

(5) Die Justiz,·ollzugsschule wirkt bei der organisatori­
schen Ab,,0icklung des Prüfungsverfahrens mit. 

§ 18 
Prüfungsverfahren 

(1) Die schriftliche Prüfung soll bereits während des 
Vorbereitungsdienstes abgenommen werden. Die mündli­
che Prüfung wird sobald wie möglich nach Beendigung 
des Vorbereitungsdienstes abgeschlossen. 

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses setzt im Einvernehmen mit der Leiterin oder 
dem Leiter der Justizvollzugsschule die Termine für die 
schriftliche und für die mündliche Prüfung fest und 
veranlasst die Ladung zur Prüfung. 

(3) Eine Woche vor der mündlichen Prüfung ist der 
Prüfling vom Dienst befreit. 

§ 19 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung dauert vier Tage. Unter 
Aufsicht sind \'ier Aufgaben zu bearbeiten. Die Aufgaben 
sind den in § 14 Abs. 2 bezeichneten Aufgabenfeldern Ibis 
III zu entnehmen, und zwar zwei Aufgaben dem Aufga­
benfeld I und je eine Aufgabe den Aufgabenfeldern II und 
III. Für die Bearbeitung und Lösung jeder Aufgabe sind 
drei Stunden anzusetzen. 

(2) Die Aufgaben ,verden ,·on der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gestellt. Die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende kann die :VIitglieder des 
Prüfungsausschusses und die Leiterin oder den Leiter der 
Justizvollzugsschule um Vorschläge ersuchen. In jeder 
Aufgabe sind die Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen. 
anzugeben. 

(3) Die Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung führt eine 
Lehrkraft der Justizvollzugsschule. 

(4) Die Arbeiten sind spätestens bei Abschluss der 
Bearbeitungsfrist an die Aufsichtskraft abzugeben. 

(5} Die Aufsichtskraft fertigt eine Niederschrift und 
vermerkt in ihr jede Cnregelmäßigkeit. Sie verzeichnet 
auf jeder Arbeit den Zeitpunkt des Beginns und der 
Ablieferung und verschließt die Arbeiten in einem Um­
schlag. Sie übermittelt die Arbeiten sodann der Vorsit­
zenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 

§ 20 
Entscheidungen des Prüfungsausschusses 

Alle Entscheidungen der Prüfungsleistungen fällt der 
Prüfungsausschuss mit Stimmenmehrheit; bei Stirn-
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mengleichheit entscheidet die Stir.ur.e der Vorsitzenden 
oder des Vorsitzenden. 

§ 21 
Be,,-ertung der schriftlichen Prüfungsleistungen 

(1) Jede Arbeit wird von z\\-ei von der Vorsitze!1den 
oder dem Vorsitzende!1 besti:nmten ::\Iitgliedern des Prü­
fungsausschusses selbständig begutachtet und - sü\veit 
erforderlich nach Beratung - be\\-ertet. 

(2) \Vird eine Arbeit i;.nterschiedlich bewertet und 
kommt eine Einigung nicht zustande. so entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

(3) Die Be,,,,-ertung ist für das ,veitere Prüfungs,-erfah­
ren bindend. 

(4) Dem Prüfling wird die Bewertung der Arbeiten 
mindestens zwei \Vochen ,·or der mündlichen Prüfung 
schriftlich mitgeteilt. Auf seinen Antrag unterbleibt die 
Mitteilung. Der Antrag ist spätestens innerhalb einer 
\Voche nach dem Tage. an dem der Prüfling die letzte 
Arbeit abgeliefert hat. bei der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich zu stel­
len. Die Frist für den Antrag und für die Mitteilung der 
Bewertung wird durch Aufgabe zur Post gewahrt: maßge­
bend ist das Datum des Poststempels. 

§ 22 
Xichtbestehen vor der mündlichen Prüfung 

Sind drei oder mehr Arbeiten mit .,mangelhaft" oder 
„ungenügend'" bewertet ,vorden. ist die Teilnahme an der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen und die Prüfung 
nicht bestanden. 

§ 23 

Vorbereitung der abschließenden Entscheidung 

Vor Beginn der mündlichen Prüfung findet eine Vorbe­
reitung des Prüfungsausschusses statt. in der die Ansich­
ten über die Persönlichkeit des Prüflings und seine 
Prüfungsleistungen ausgetauscht werden. 

§ 24 
l\Iündliche Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sollen regelmäßig sechs 
Prüflinge gleichzeitig geprüft ,verden. 

(2) Vor der Prüfung führt die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses mit jedem Prüfling 
ein Einzelgespräch. um ein Bild von seiner Persönlichkeit 
zu gewinnen. Die ·weiteren Mitglieder des Prüfungsaus­
schusses können zu diesem Gespräch hinzugezogen wer­
den. 

(3) Die Dauer der mündlichen Prüfung soll so bemessen 
sein, dass auf jeden Prüfling mindestens 30 Minuten 
entfallen: die Prüfung kann durch eine angemessene 
Pause unterbrochen werde!1. 

(4) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das 
gesamte Ausbildungsgebiet. Sie is: ,-or allem eine Ver­
ständnisprüfung: Fragen nach nebensächlichen Einzel­
heiten oder aus entlegenen \Vissensgebieten sollen unter­
bleiben. 

(5) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses kann Bediensteten. die ein dienstliches Inter­
esse nachweisen. so,vie Anwärterinnen und Anwärtern. 
die noch nicht im Prüfungsverfahren stehen. die Anwe..: 
senheit in der mündlichen Prüfung gestatten. 

§ 25 
Schlussberatung 

Im Anschluss an die mündliche Prüfung berät der 
Prüfungsausschuss über das Ergebnis der Prüfung. Die 
Grundlage der Beratung bilden die Beurteilungen der 
praktischen sü\vie der theoretischen Ausbildung. die zu 
je·weils 15% einfließen. die Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfung. die zu 40% einfließen, sowie das Ergebnis der 
mündlichen Prüfung, das mit 30% einfließt. 

§ 26 
Schlussentscheidung 

{l) Entsprechen d!e Leistungen insgesamt de!1 Anforde­
rungen, so wird die Prüf-..:ng für bestanden erklärt. und 
zwar als „ausreichend'·. .. befriedigend". .. vollbefriedi­
gend" ... gut'· oder .. sehr g;;t·· (vgl. § 9). 

(2) Entsprechen die Leistungen nich: den Anforderun­
gen. so ist die Prüfung für nicht bestanden zu er~lären. 

{3) Die Schlusser..:scheidur..g gibt die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende dem Prü:ling mündlich bekannt. 

§ 27 

Xiederschrift über den Prüfungshergang 
und Erteilung des Zeugnisses 

(1) Über den Prüfungshergang ist eine Xiederschrift 
anzufertigen. in die aufgenommen werden: 

l. Ort und Zeit der Prüfung. 

2. Zusammensetzung des Prüfungsausschusses. 

3. die X amen und die _.\.nwesenheit der Prüflinge, 

4. die Bewertung der schriftlichen Arbeiten. 

5. die Gegenstände und das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung. 

6. die Schlussentscheidung des Prüfungsausschusses. 

7. alle so!1stigen Entscheidungen des Prüfungsausschus­
ses, 

8. die Verkündung der Entscheidung des Prüfungsaus­
schusses. 

(2) Ist die Prüfung nicht bestanden, so \Vird in der 
:'iliederschrift vermerkt, welchen weiteren Vorbereitungs­
dienst der Prüfungsausschuss für erforderlich hält (§ 30 
Abs. 2). 

(3) Die Xiederschrift wird \'On der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzende!1 des Prüfungsausschusses unterzeich­
net und mit den sonstigen Prüfungs\·orgängen und den 
Personalakten der Einstellungsbehörde übersandt. 

(4) Die Einstellungsbehörde erteilt dem Prüfling bei 
bestandener Prüfung ein Zeugnis über das Ergebnis. 

§ 28 

Xichtablieferung von Prüfungsarbeiten und 
Versäumung der Prüfungstermine 

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden. wenn der 
Prüfling ohne genügende Entschuldigung 

a) zwei oder mehr Aufsichtsarbeiten nicht oder nicht 
rechtzeitig abliefert. 

b) zu dem Termin für die mündliche Prüfung nicht oder 
nicht rechtzeitig erscheint. ~ 

c) von der Prüfung zurücktritt. 

(2) Liefert der Prüfling ohne genügende Entschuldi­
gung eine Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab, 
so gilt sie als .. ungenügend''. 

(3) Liefert der Prüfling mit genügender Entschuldigung 
eine Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab. so 
hat er in einem neuen Prüfungstermin alle Aufsichtsar­
beiten neu anzufertigen. 

(4) Ist der Prüfling für sein Nichterscheinen oder sein 
nicht rechtzeitiges Erscheinen zur mündlichen Prüfung 
genügend entschuldigt. so hat er i!1 einem neuen Prü­
fungstermin den mündlichen Teil der Prüfung abzulegen. 

(5i Von einem Prüfling, der sich m:.t Krankheit ent­
schuldigt. kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeug­
nisses verlangt werden. 

(6) Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksichti­
gen. ,venn sie un,-erzüglich gegenüber der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses geltend 
gemacht werden. 
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§ 29 
Verstöße gegen die Prüfungsbestimmungen 

/1) Einem Prüfling, der im Prüfungsverfahren zu täu­
schen versucht oder der sich in anderer ·weise ordn1..ngs­
\vidrig Yerhält, kann der Prüfungsaussch1..ss die Wieder­
holung der schriftlichen, der mündlichen oder sämtlicher 
Prüfungsleistungen aufgeben; einzelne Prüfungsleistun­
gen. bei denen der Prüfling zu täuschen yersucht hat, 
kann der Prüfungsausschuss mit ,.ungenügend" bewer­
ten. Der Prüfungsausschuss kann den Prüfling auch Yon 
der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausschließen; die 
Prüf-..mg gilt dan:-i als nicht bestanden. Ist die Prüfung 
bereits beendet. so kann der Prüfungsausschuss sie für 
nicht bestanden erklären. 

(2) -C-ber eine erst nach der Schlussentscheidung ent­
deckte Täuschung hat der Prüfungsausschuss zu befin­
den, wenn die Prüfu:-ig nicht bestanden war. War sie 
bestanden. so ist an die Einstellungsbehörde zu berichten. 
Diese kann die Prüfung nachträglich für nicht bestanden 
erklären. jedoch nur innerhalb einer Frist yon fünf Jahren 
seit dem Tage der mündlichen Prüfung. 

§ 30 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden oder 
gilt sie als nicht bestanden. so darf er sie einmal 
\Viederholen. Die Prüfung ist vollständig zu wiederholen; 
einzelne Prüfungsleistungen können nicht erlassen wer­
den. § 22 bleibt unberührt. 

(2) Der weitere Vorbereitungsdienst beträgt in der 
Regel sechs ::\Ionate. Art und Dauer der weiteren Ausbil­
dung bestimmt die Einstellungsbehörde. Sie soll dabei die 
Vorschläge des Prüfungsausschusses(§ 27 Abs. 2) berück­
sichtige:-i. § 7 Abs. 2 ist zu beachten. 

(3) Hat der Prüfling die Prüfung endgültig nicht 
bestanden. so endet das Beamtenverhältnis an dem Tage, 
an dem ihm das Prüfungsergebnis mitgeteilt wird. 

§ 31 
Einsichtnahme in die Prüfungsarbeiten 

Die Beamtin oder der Beamte kann nach Abschluss des 
Prüfungs\·erfahrens innerhalb eines Jahres Einsicht in 
die eigenen Prüfungsarbeiten - einschließlich ihrer Be­
\Vertung - nehmen. 

IV. 
Schluss- und Gbergangsvorschriften 

§ 32 
Aufhebungs- und Übergangsregelung 

(1) Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
für die Laufbahn des allgemeinen Yollzugsdienstes bei 
Justizvollzugsanstalten des Landes )J"ordrhein-Westfalen 
vom 12. April 1984 (GV. )J"R\V. S. 231) in der Fassung der 
Verordnung Yom 14. Oktober 1998 (GV. :'JRW. S. 594) wird 
aufgehobe:-i. 

(2) Die bisherigen Vorschriften gelten für Anwärterin­
nen und Anwärter. deren Ausbildung 1999 begonnen hat. 
mit der l\Iaßgabe fort. dass in diesen Fälle:-i der Ab­
schlusslehrgang unter entsprechender Verkürzung der 
praktischen Ausbildung um einen :.\Ionat verlängert u:-id 
in zwei je,seils dreimonatigen Abschnitten durchgeführt 
·wird. 

§ 33 
In-Kraft-Ttreten 

Diese Verordnung tritt ar.i Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf. den 4. September 2000 

Der Justizminister 
des Landes )J"ordrhein-Westfalen 

Jochen Dieckmann 

- GV. XRW. 2000 S. 612. 

203011 
Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung 
für die Laufbahn des Werkdienstes 

bei Justizvollzugsanstalten 
des Landes Nordrhein-Westfalen (VAPWd); 

Bekanntmachung der Neufassung 
Vom 4. September 2000 

Aufgrund des § 16 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. 
XRW. S. 234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 670), wird im Einverneh­
men mit dem Innenministerium und dem Finanzministe­
rium verordnet: 

1. 
Einstellung und Zulassung 

§ 1 
Einstellungsvoraussetzungen 

Zur Ausbildung für die Laufbahn des Werkdienstes bei 
Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen 
kann zugelassen werden, wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt, 

2. nach charakterlichen, geistigen und körperlichen An­
lagen sowie in gesundheitlicher Hinsicht für die Lauf­
bahn geeignet ist, 

3. mindestens 

a) eine Realschule mit Erfolg besucht hat oder einen 
als gleichwertig anerkannten Bildungsstand besitzt, 

b) eine Hauptschule mit Erfolg besucht hat oder einen 
als gleichwertig anerkannten Bildungsstand besitzt 
sowie 

aa) eine förderliche abgeschlossene Berufsausbil­
dung, 

bb) eine abgeschlossene Ausbildung in einem öf­
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 

nachweist, 

4. die Meisterprüfung der geforderten Fachrichtung be­
standen hat, 

5. im Zeitpunkt der Einstellung das 20. Lebensjahr 
vollendet hat und noch nicht 28 Jahre, bei Besitz eines 
Eingliederungsscheins oder eines Zulassungsscheins 
noch nicht 40 Jahre alt ist. Bei höherem Alter darf die 
Einstellung nur erfolgen, wenn für die spätere Über­
nahme in das Beamtenverhältnis auf Probe eine Aus­
nahme von§ 6 Abs. 1 der Laufbahnverordnung (LVO) 
in Aussicht gestellt oder erteilt worden ist. 

§2 

Bewerbung 

(1) Das Bewerbungsgesuch ist an den Präsidenten des 
JustizYollzugsamts (Einstellungsbehörde) zu richten, in 
dessen Bezirk die Einstellung gewünscht wird. 

(2) Der Bewerbung sind beizufügen: 

1. ein selbstverfasster und eigenhändig geschriebener 
Lebenslauf. 

2. ein Lichtbild aus neuester Zeit, 

3. eine beglaubigte Abschrift (Ablichtung) des Schul­
zeugnisses -..:nd/oder beglaubigte Abschriften (Ablich­
t:.mge:-i) der Bescheinigungen, durch die die Vorausset­
zungen des § 1 ~r. 3 nachge·wiesen werden, 

4. ggf. beglaubigte Abschriften (Ablichtungen) von Fach­
scht.1- und Lehrzeugnissen, 

5. eine beglaubigte Abschrift (Ablichtung) des Zeugnis­
ses oder der Bescheinigung. durch die die Vorausset­
zung des § 1 )J"r. 4 nachgewiese:-i ·wird, 

6. beglaubigte Abschriften (Ablichtungen) Yon Zeugnis­
sen über die Tätigkeiten seit der Schulentlassung. 
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7. eine Erklärung, ob eine gerichtliche Vorstrafe vorliegt 
und ob ein gerichtliches Strafrerfahren oder ein 
Ermittlungsverfahren der Staatsamvaltschaft anhän­
gig ist. 

8. eine Erklärung. dass die \'l.·irtschaftlichen Verhältnisse 
geordnet sind. 

(3) Besteht bereits ein Dienst\"erhältnis im Justizdienst. 
ist das Gesuch auf dem Dienstweg einzureichen. Soweit 
die erforderlichen "Cnterlagen in den Personalakten ent­
halten sind, kann auf sie Bezug genommen werden. Die 
Leitung der Beschäftigungsbehörde hat sich eingehend 
zu der Be,verbung zu äußern. 

(4) Eine Bewerbung. bei der nach den eingereichten 
Unterlagen die Einstellungsvoraussetzungen offensicht­
lich nicht erfüllt sind. ist unter Rückgabe der Bewer­
bungsunterlagen zu bescheiden. Die übrigen Bewerberin­
nen und Bewerber nehmen an dem Verfahren der Perso­
nalausv,.-ahl teil. 

§3 
Aus\•,:ahlverfahren 

(1) Der Entscheidung über die Zulassung geht ein 
Auswahlverfahren, in dem die besondere geistige und 
charakterliche Eignung für die Laufbahn festgestellt 
,verden soll. voraus. 

(2) Die Durchführung des Auswahh'erfahrens obliegt 
den von den Einstellungsbehörden eingerichteten Aus­
wahlkommissionen. 

(3) Das Aus\vahlverfahren ·wird nach einheitlichen 
Cntersuchungsmethoden durchgeführt. Es umfasst päda­
gogische und psychologische Testuntersuchungen sowie 
Einzelgespräche und Gruppengespräche durch einzelne 
::\Iitglieder der Aus·wahlkommission und ein Rundge­
spräch mit der Auswahlkommission. 

(4) Die pädagogische Testuntersuchung besteht aus 
einem standardisierten Testdiktat. einem Aufsatz und 
einem standardisierten Rechentest (Schulleistungstests). 
Die psychologische Testuntersuchung besteht aus einem 
Intelligenztest und einem Konzentrationsbelastungstest 
(psychologische Leistungstests) SO\Vie Persönlichkeits­
tests_ 

(5) :'.\lach Beendigung des Aus,sahlverfahrens berät die 
Aus\vahlkommission über das jeweilige Ergebnis. Je nach 
den inso\veit getroffenen Feststellungen beurteilt sie die 
Bewerberin oder den Bewerber als für die angestrebte 
Laufbahn „geeignet'· oder „nicht geeignet··. Die Beurtei­
lung ,.geeignet" kann nur mit Stimmenmehrheit getrof­
fen \\·erden. 

(6) Als Aus\vahlverfahren im Sinne des Absatzes 1 gilt 
auch das Auswahlverfahren vor Eintritt in das Justizvoll­
zugsangestelltenverhältnis, wenn es den Vorschriften der 
Absätze 3 bis 5 entsprechend durchgeführt worden ist. 

§4 

Zulassung 

(l} Angenommene Bewerberinnen und Bewerber wer­
den in der Regel zum 1. Juli eines jeden Jahres zur 
Ausbildung zugelassen. 

(2) Vor Beginn der Ausbildung müssen eine Geburtsur­
kunde oder ein Geburtsschein oder ein Auszug aus dem 
Familienbuch der Eltern. bei Verheirateten auch die 
Heiratsurkunde oder ein ·Auszug aus dem für die Ehe 
geführten Familienbuch, sowie ein amtsärztliches Ge­
sundheitszeugnis vorliegen. Zur Vorlage bei der Einstel­
lungsbehörde ist rechtzeitig bei der zuständigen :.1.Ielde­
behörde ein Führungszeugnis zu beantragen. § 2 Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend. 

§5 
Rechtsstellung 

Die Einstellung erfolgt durch die Einstellungsbehörde 
als Beamtin bzw. Beamter auf Widerruf in den Vorberei­
tungsdienst mit der Dienstbezeichnung „Oberwerkmeis­
teran\värterin" bz\v. ..Oberwerkmeisteranwärter". Bei 
Dienstantritt ·wird der Diensteid abgeleistet. Über die 
Vereidigung ist eine Niederschrift aufzunehmen und zu 
den Personalakten zu nehmen. 

II. 
Ausbildung 

§6 

Ausbildungsziel 

(1} Ziel der Ausbildung ist es. bei einem Theorie und 
Praxis verbindenden Ausbildungsgang Beamtinnen und 
Beamte heranzubilden. die nach ihrer Persönlichkeit und 
nach ihren allgemeinen sowie fachlichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten in der Lage sind, im Aufgabengebiet 
ihrer Laufbahn selbständig und mit sozialem Verständnis 
an der Erfüllung der Vollzugsaufgaben mitzuwirken. 

(2) Die Ausbildung ist so zu gestalten. dass die Beamtin 
bz,v. der Beamte sich der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung unseres Staates verpflichtet fühlt und den 
Beruf als Dienst für das allgemeine Wohl auffasst. 

§ 7 
Ausbildungsdauer 

(1) Die Ausbildung dauert Z\vei Jahre. 

(2) Bei einer notwendig werdenden Verlängerung von 
Ausbildungszeiten (§ 15 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 Satz 9, 
Abs. 4) und beim erstmaligen :Xichtbestehen der Lauf­
bahnprüfung (§§ 26 Abs. 2, 28 Abs. 1. 29} kann die 
Ausbildung um insgesamt höchstens ein Jahr durch die 
Einstellungsbehörde verlängert werden. 

(3) Über die Verlängerung aus Anlass von Sonderur­
laubs- und Krankheitszeiten entscheidet die Einstel­
lungsbehörde. 

§8 
Vorzeitige Entlassung 

(1) Eine Entlassung erfolgt, wenn 

a) die zu stellenden Anforderungen in körperlicher oder 
geistiger Hinsicht nicht erfüllt \'\,-erden oder ein sonsti­
ger wichtiger Grund vorliegt. 

b) die Ausbildung bereits einmal verlängert worden ist 
(§ 15 Abs. 3 Satz 9) und gegen eine Fortsetzung der 
Ausbildung erneut Bedenken erhoben werden. 

c) die in § 15 Abs. 4 geforderte Leistungsbewertung 
endgültig nicht erreicht wird. 

(2) Die Entscheidung trifft die Einstellungsbehörde. 

§ 9 

Bewertung der Leistungen 

Die Leistungen im Vorbereitungsdienst und in der 
Prüfung sind wie folgt zu bewerten: 

sehr gut eine besonders hervorragende Leis­
tung. 

gut eine erheblich über den durchschnitt­
lichen Anforderungen liegende Leis­
tung, 

vollbefriedigend = eine über den durchschnittlichen An­
forderungen liegende Leistung. 

befriedigend 

ausreichend 

mangelhaft 

ungenügend 

eine Leistung. die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht. 

eine Leistung. die trotz ihrer :.\fängel 
durchschnittlichen Anforderungen 
noch entspricht. 

= eine an erheblichen ::.\fängeln lei­
dende. im Ganzen nicht mehr brauch­
bare Leistung. 

eine völlig unbrauchbare Leistung. 

§ 10 
Ausbildungsgang 

(1) Die Ausbildung umfasst eine praktische Einführung 
sowie eine praktische und theoretische Ausbildung (Aus­
bildungsabschnitte). Die praktische Einführung und die 
praktische Ausbildung erfolgen in Justizvollzugsanstal­
ten: die theoretische Ausbildung wird in Lehrgängen an 
der Justizvollzugsschule :Xordrhein-Westfalen - Josef­
Keuberger-Haus - durchgeführt. 
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(2) Die Reihenfolge und die Dauer der Ausbildungsab­
schnitte werden ,de folgt festgelegt: 
1. Praktische Einführung 2 )..fonate 
2. Einfübrungslehrgang I 2 l\Ionate 
3. Praktische Ausbildung I 3 :\Ionate 
4. Einführungslehrgang II 2 }Ionate 
5. Praktische Ausbildung II 7 :\Ionate 
6. Abschlusslehrgang I 3 :.VIonate 
i. Praktische Ausbildung III 2 l\Ionate 
8. Abschlusslehrgang II 3 ::\Ionate. 

§ 11 
Verantwortung für die Ausbildung, Ausbildungsleitung, 

Lehrkräfte und Praxisanleitung 

(1) Für die praktische Einführung und für die prakti­
sche Ausbildung ist die Anstaltsleitung, für die theoreti­
sche Ausbildung die Leiterin oder der Leiter der Justiz­
vollzugsschule verantwortlich. 

(2) Der Präsident des Justiz·vollzugsamts bestellt für 
jede ausbildende Justizvollzugsanstalt auf Vorschlag der 
Anstaltsleitung mindestens eine Kraft, die in der Regel 
der Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes angehö­
ren soll. als Ausbildungsleiterin oder Ausbildungsleiter. 
Die Anstaltsleitung bestimmt die Anstaltsbediensteten, 
die während der praktischen Einführung "Cnterricht 
erteilen (Lehrkräfte), und diejenigen, ,velche die Ausbil­
dung am Arbeitsplatz vornehmen (Praxisanleiterin oder 
Praxisanleiter). 

(3) Die Ausbildungsleiterin bzw. der Ausbildungsleiter 
sorgt dafür, dass die praktische Einführung und die 
praktische Ausbildung ordnungsgemäß durchgeführt 
\\'erden. Die Ausbildungsleiterin bzw. der Ausbildungs­
leiter hat sich laufend über den ieweils individuellen 
Ausbildungsstand zu unterrichten und führt regelmäßig -
möglichst täglich - Auswertungsgespräche, in denen 
insbesondere die anfallenden Aufgaben und die bei deren 
Erledigung jeweils zu beachtenden Vorschriften erörtert 
werden. Zu den Aus,,;ertungsgesprächen werden im Ein­
vernehmen mit der Anstaltsleitung andere Anstaltsbe­
dienstete hinzugezogen. soweit dies erforderlich ist. 

(4) Die Praxisanleiterin bz,v. der Praxisanleiter nimmt 
die "Cnterweisung am Arbeitsplatz sowie die Anleitung 
vor und ist veroflichtet, die An,värterin bzw. den Anwär­
ter möglichst mit allen an dem Arbeitsplatz zu erfüllen­
den Aufgaben vertraut zu machen. 

(5) Mit der Ausbildung dürfen nur solche Anstaltsbe­
diensteten betraut werden. die über die erforderlichen 
Kenntnisse verfügen und nach ihrer Persönlichkeit für 
diese Aufgabe geeignet sind. 

§ 12 
Praktische Einführung 

(1) In der praktischen Einführung soll ein Einblick in 
die Aufgaben der Laufbahn, in den inneren Aufbau einer 
Justiz,·ollzugsanstalt und in die Aufgaben der anderen in 
der Justizvollzugsanstalt tätigen Berufsgri.,;ppen. insbe­
sondere des allgemeinen Vollzugdienstes. vermittelt wer­
den. 

(2) Die praktische Einführung erfolgt in der Regel in 
einer Justizvollzugsanstalt. die über größere Arbeitsbe­
triebe verfügt (Stammanstalt). Stammanstalt in diesem 
Sinne ist die Hauptanstalt. 

(3) Einzelheiten der praktischen Einführung regelt der 
Präsident des Justizvollzugsamts in einel'!l. Einführungs­
plan. Der Einführungsplan bedarf der Genehmigung des 
Justizministeriums. 

(4) Die praktische Einführung wird von "Cnterrichts­
veranstaltungen begleitet. Zahl. Dauer und Inhalt der 
"Cnterrichtsveranstaltungen bestimmt der Einführungs­
plan. 

§ 13 
Praktische Ausbildung 

(1) Die praktische Ausbildung umfasst alle Aufgaben 
des Werkdienstes, insbesondere die vollzuglichen Aufga-

ben des Arbeitswesens einschließlich der beruflichen 
Bildung der Gefangenen; sie umfasst ferner die organisa­
torischen und technischen Aufgaben in den Arbeitsbe­
trieben, die Mitwirkung bei der Aufrechterhaltung von 
Sicherheit und Ordnung in der Justizvollzugsanstalt im 
Rahmen dieser Aufgaben und die dem Werkdienst oblie­
genden Verwaltungsgeschäfte. Sie dient außerdem dem 
Kennenlernen des Betriebsablaufs in der Justizvollzugs­
anstalt. Hierzu ist in gebotenem Maße ein Überblick über 
die Aufgaben zu vermitteln, die in den anderen Arbeits­
bereichen der Justizvollzugsanstalt zu erfüllen sind. 

(2) Die praktische Ausbildung erfolgt bei der Stamm­
anstalt (§ 12 Abs. 2), und zwar 
1. im allgemeinen Vollzugsdienst 2 Monate, 
2. im Werkdienst (Unternehmerbetrieb, Eigenbetrieb, 

Werkdienstleitung) 8 Monate, 
3. in der Arbeitsverwaltung einschließlich der Zahlstelle 

2 Monate. 

(3) Durch die ausgiebige Zuteilung praktischer Arbei­
ten einschließlich schriftlich zu erledigender Aufgaben 
aus dem jeweiligen Ausbildungsgebiet soll die Anwärte­
rin bzw. der Anwärter angehalten werden, sich mit den 
einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ver­
traut zu machen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und 
frühzeitig an ein selbständiges Arbeiten zu gewöhnen. 
Eine Beschäftigung im Nachtdienst und Sonntagsdienst 
sowie mit regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben darf 
nur zugelassen werden, soweit dies der Ausbildung dient. 
Eine Beschäftigung auf einzelnen Dienstposten nur aus 
Entlastungsgründen ist unzulässig. 

(4) Die Ausbildung am Arbeitsplatz wird durch die 
Auswertungsgespräche (§ 11 Abs. 3) ergänzt. 

(5) Zu den Pflichten im Rahmen der Ausbildung gehört 
auch die Arbeit an der Vervollkommnung des fachlichen 
Wissens durch Selbststudium. 

(6) Einzelheiten der praktischen Ausbildung regelt der 
Präsident des Justizvollzugsamts in einem Ausbildungs­
plan. Der Ausbildungsplan bedarf der Genehmigung des 
Justizministeriums. 

§ 14 
Theoretische Ausbildung 

(1) Die theoretische Ausbildung dient der Vorbereitung, 
der Ergänzung und der Vertiefung der praktischen 
Ausbildung; es sollen auch der Aufgabenerfüllung dienli­
che Verhaltensweisen und Einstellungen gefördert wer­
den. 

(2) Es wird Unterricht in folgenden Fächern erteilt: 
Aufgabenfeld I 

1. Vollzugskunde 

2. Vollzugsrecht 

3. Vollzugsverwaltungskunde einschließlich Grundzüge 
des Vertragsrechts 

4. Betriebskunde 

.4.ufgabenfeld II 

5. Psychologie 

6. Pädagogik 

7. Kriminologie 

8. Sozialkunde 

.4.ufgabenfeld III 

9. Staats- und Verfassungsrecht - politische Bildung 
10. Beamtenrecht 

11. Gerichtsverfassungs-, Straf-, Strafprozess- und Gna-
denrecht 

Aufgabenfeld IV 

12. Deutsch 

.4.ufgabenfeld V 

13. Sicherungstechniken zur Gefahrenabwehr 
14. Waffenkunde 
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A.ufgabenfeld VI 

15. Gesundheitslehre - Erste Hilfe 
16. Sport. 

(3) In den in Absatz 2 unter den Xummern 5 bis 11 und 
15 genannten Fächern wird Grundwissen \'ermittelt. Der 
ünterricht in den Fächern der :\'ummern 5 bis 8. 11. 14 
und 15 ,,.-ird berufsbezogen gestaltet. Anhand \'On FäÜen 
aus der Praxis soll die Amvendung des Facbvissens 
methodisch geübt werden. Das Unterrichtsgespräch ist 
dem Lehn·ortrag vorzuziehen. 

(4) Der l:"nterricht soll in der Regel mindestens 
30 Stunden in der Woche umfassen. Kach Bedarf können 
zusätzlich zum Unterricht Arbeitsgemeinschaften einge­
richtet werden. Es soll hinreichend Zeit \·erbleiben. das 
Gehörte zu \'erarbeiten und das Wissen im Selbststudium 
zu enveitern und z;; Yertiefen. 

(5) Der Cmfang des Cnterrichts ur.d die "Cnterrichtsin­
halte sowie die Verteilung des l;nterrichtsstoffes auf die 
Lehrgänge werden durch die Lehr- und Stoffverteilungs­
pläne für die einzelnen Fächer geregelt. Die Lehr- und 
Stoffrerteilungsplär.e werden von der .Justizvollzugs­
schule aufgestellt. Sie bedürfen der Genehmigung des 
Justizministeriums. 

(6) Die Anwärterinnen und An·wärter haben \Yährend 
der Teilnahme an den Lehrgängen in den in Absatz 2 
unter den Kummern 1 bis 12 genannten Fächern nach 
::\-Iaßgabe näherer Regelung in den Lehr- und Stoffvertei­
lungsplänen schriftliche .-\rbeiten unter Aufsicht zu ferti­
gen; die Bearbeitungszeit einer Aufgabe soll zwei Stun­
den nicht überschreiten. Ferner können in diesen Fächern 
Aufgaben zur schriftlichen Bearbeitung ohne Aufsicht 
gestellt ,verden. Sämtliche Arbeiten sind durch die 
zuständige Lehrkraft zu begutachten und zu bewerten 
und unter Hinweise auf Vorzüge und :\Iängel in Form und 
Inhalt mit den i\nwärterinnen und An\Yärtern zu bespre­
chen. Die Arbeiten sind bis zur Prüfung in einem 
Sonderheft zu den Personalakten zu nehmen und später 
bei den Prüfungsakten aufzubewahren. 

§ 15 
Beurteilung der Leistungen 

(1) Am Ende des Abschlusslehrgangs II (§ 10 Abs. 2 
::-rr. 8) - in der praktischen Ausbildung am Ende der 
praktischen Ausbildung III(§ 10 Abs. 2 Xr. 7) - werden die 
fachlichen und allgemeinen Kenntnisse und Fähigkei­
ten - unter Berücksichtigung des praktischen Geschicks 
und des Geschicks zur :Menschenbehandlung-. die Leis­
tungen. der Stand der Ausbildung sowie die Persönlich­
keit und Führung der Anwärterinnen und Anwärter 
beurteilt. Die je,Yeilige Beurteilung schließt mit einer 
Note gemäß § 9 ab. Aus beiden Koten wird ein Zeugnis 
mit einer Gesamtnote gemäß § 9 erstellt, mit dem die 
Vorstellung zur Prüfung erfolgt. 

(2) Die Beurteilung hinsichtlich der praktischen Aus­
bildung erfolgt durch die Stammanstalt (§ 12 Abs. 2) 
unter Berücksichtigung von Zwischenbeurteilungen mit 
Befähigungs- und Leistungseinschätzungen. die je,veils 
am Ende der Ausbildungsstation (§ 13 Abs. 2) abzugeben 
sind. Der Leistungseinschätzung werden die am jeweili­
gen Arbeitsplatz gezeigten Leistungen einschließlich der 
Leistungen in den am Arbeitsplatz schriftlich zu erledi­
genden Aufgaben zugrunde gelegt. Ist hiernach das Ziel 
der Ausbildungsstation nicht erreicht worden. so ist diese 
Ausbildungsstation zu wiederholen. 

Von der Reihenfolge der .Ausbildung nach § 10 Abs. 2 
Xrn. 3 bis 8 i.V.m. § 13 Abs. 2 kann erforderlichenfalls 
abge,vichen werden. 

(3) Die Beurteilung hinsichtlich der theoretischen Aus­
bildung erfolgt durch die Justizvollzugsschule Xord­
rhein-\Vestfalen-Josef-~euberger-Haus -unter Berück­
sichtigung der ,vährend der Einführungs- und Abschluss­
lehrgänge in den Aufgabenfeldern I, II, III und IV (§ 14 
Abs. 2 Xrn. 1 bis 12) erbrachten Leistungen. Hierzu ist für 
jedes Fach in diesen Aufgabenfeldern hinsichtlich der 
mündlichen und der schriftlichen Leistung (§ 14 Abs. 6} 
eine Xote gern. § 9 zu bilden. 

Jeweils am Ende der theoretischen Ausbildungsab­
schnitte (§ 10 Abs. 2 Xrn. 2. 4. 6 u. 8) ,vird durch die 

jeweilige Lehrkraft eine Zwischenbeurteilung mit einer 
Einschätzung der mündlichen Leistungen abgegeben: die 
Leistungseinschätzung ist durch die Lehrkraft aktenkun­
dig zu machen. Für die Feststellung der schriftlichen 
Leistungen sind nur die in den Fächern unter Aufsicht 
gefertigten Arbeiten (§ 14 _-\bs. 6 Satz 1) zu berücksichti­
gen. 

Kach Abschluss des Einführungslehrgangs II wird ein 
Gesamturteil gebildet und festgestellt, ob die Ausbildung 
unbedenklich fortgesetzt ,\·erden kann. Bedenken gegen 
eine Fortsetzu!"lg der Ausbildung bestehen in der Regel 
dann. wenn die Anwärterin bzw. der .-\nwärter offen­
sichtlich nicht über den zu diesem Zeitpunkt zu envar­
tenden Ausbildungsstand verfügt. In z,,,,-eifelsfällen wer­
den in das Gesamturteil Hinweise zur Aufarbeitung Yon 
Defiziten im Interesse eines erfolgreichen Ausbildungs­
abschlusses aufgenommen. Sind gegen eine Fortsetzung 
der Ausbildung Bedenken erhoben worden, stellt die 
Stammanstalt (§ 12 Abs. 2) vor Ablauf von vier Monaten 
der Praktischen Ausbildung II fest. ob die Ausbildung 
!"lunmehr unbedenklich fortgesetzt werden kann. Beste­
hen die Bedenken fort, sind die Ausbildungsabschnitte 
nach § 10 Abs. 2 Xrn. 2 bis 4 zu wiederholen. 

(4) Ergibt sich aus den Beurteilungen der praktischen 
und der theoretischen Ausbildung, dass die Leistungen 
nicht mindestens mit der Gesamtnote .. ausreichend" 
bewertet werden konnten. verfügt die E·instellungsbe­
hörde die Entlassung, sofern nicht aufgrund besonderer 
l:"mstände eine Verlängerung der Ausbildung angezeigt 
ist. 

(5} Jede Beurteilung ist der Anwärterin bzw. dem 
Amvärter zur Kenntnisnahme Yorzulegen und dabei zu 
besprechen. Die Beurteilungen sind - ggf. mit einer 
Gegenäußerung - in einem Sonderheft zu den Personal­
akten zu nehmen. Dies gilt auch für die Zwischenbeurtei­
lungen SO\vie für das Gesamturteil gern. § 15 Abs. 3 Satz 5 
und die Feststellung gern. § 15 Abs. 3 Satz 8. 

III. 
Prüfung 

§ 16 
Zweck und Art der Prüfung 

(1) Die Prüfung dient der Feststellung, ob der Prüfling 
nach Fähigkeiten. Kenntnissen und Leistungen für die 
Laufbahn des Werkdienstes bei Justizvollzugsanstalten 
geeignet ist. 

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Die schriftliche Prüfung geht der 
mündlichen voraus. 

§ 17 
Prüfungsausschuss 

(1) Die Prüfung wird vor einem Prüfungsausschuss 
abgelegt, der bei der Justizvollzugsschule Kordrhein­
Westfalen - Josef-Keuberger-Haus - gebildet wird. Bei 
Bedarf können weitere Prüfungsausschüsse eingerichtet 
werden. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus vier ::\.litgliedern. 
Den Vorsitz hat eine Beamtin oder ein Beamter des 
höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes mit Befähi­
gung zum Richteramt. Eines der drei anderen ::\-Iitglieder 
ist eine im JustizYollzugsdienst tätige Fachkraft der 
Pädagogik. Psychologie. Soziologie oder des Sozialdien­
stes, ein weiteres :.Vlitglied ist eine Beamtin oder ein 
Beamter des \Verkdienstes. 

(3) Das Justizministerium bestellt die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden, die übrigen J..Iitglieder des Prüfungs­
ausschusses und die erforderlichen StellYertreterinnen 
oder Stellvertreter widerruflich für die Dauer von drei 
Jahren; die \Viederbestellung ist zulässig. Die Bestellung 
erlischt mit dem Ausscheiden aus dem Beamten-(Ange­
stellten-)verhältnis. 

(4) Der Prüfungsausschuss untersteht der Aufsicht des 
Justizministeriums. Die Prüfungstätigkeit "vird unab­
hängig ausgeübt. 

(5) Die Justizvollzugsschule wirkt bei der organisatori­
schen Abwicklung des Prüfungsverfahrens mit. 
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§ 18 
Prüfungsverfahren 

(1) Die schriftliche Prüfung soll bereits ,·vährend des 
Vorbereitungsdienstes abgenommen werden. Die mündli­
che Prüfung wird sobald wie möglich nach Beendigung 
des Vorbereitungsdienstes abgeschlossen. 

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses setzt im Einvernehmen mit der Leiterin oder 
dem Leiter der Justizvollzugsschule die Termine für die 
schriftliche und für die mündliche Prüfung fest und 
veranlasst die Ladung zur Prüfung. 

(3) Eine Woche vor der mündlichen Prüfung ist der 
Prüfling vom Dienst befreit. 

§ 19 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung dauert vier Tage. "Gnter 
Aufsicht sind vier Aufgaben zu bearbeiten. Die Aufgaben 
sind den in§ 14 Abs. 2 bezeichneten Aufgabenfeldern Ibis 
III zu entnehmen, und zwar zwei Aufgaben dem Aufga­
benfeld I und je eine Aufgabe den Aufgabenfeldern II und 
III. Für die Bearbeitung und Lösung jeder Aufgabe sind 
drei Stunden anzusetzen. 

(2) Die Aufgaben werden von der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gestellt. Die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende kann die :i.\.Iitglieder des 
Prüfungsausschusses und die Leiterin oder den Leiter der 
Justizvollzugsschule um Vorschläge ersuchen. In jeder 
Aufgabe sind die Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, 
anzugeben. 

(3) Die Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung führt eine 
Lehrkraft der Justizvollzugsschule. 

(4) Die .lubeiten sind spätestens bei Abschluss der 
Bearbeitungsfrist an die Aufsichtskraft abzugeben. 

(5) Die Aufsichtskraft fertigt eine Kiederschrift und 
vermerkt in ihr jede "Cnregelmäßigkeit. Sie verzeichnet 
auf jeder Arbeit den Zeitpunkt des Beginns und der 
Ablieferung und verschließt die Arbeiten in einem "Cm­
schlag. Sie übermittelt die Arbeiten sodann der Vorsit­
zenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 

§ 20 
Entscheidungen des Prüfungsausschusses 

Alle Entscheidungen der Prüfungsleistungen fällt der 
Prüfungsausschuss mit Stimmenmehrheit: bei Stim­
mengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden 
oder des Vorsitzenden. 

§ 21 
Be,vertung der schriftlichen Prüfungsleistungen 

(1) Jede Arbeit wird von zwei von der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden bestimmten ::.Vlitgliedern des Prü­
fungsausschusses selbständig begutachtet und - so·weit 
erforderlich nach Beratung - bewertet. 

(2) Wird eine Arbeit unterschiedlich be,,·ertet und 
kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

(3) Die Bewertung ist für das weitere Prüfungsverfah­
ren bindend. 

(4) Dem Prüfling wird die Bewertung der Arbeiten 
mindestens zwei \Vochen vor der mündlichen Prüfung 
schriftlich mitgeteilt. Auf seinen Antrag unterbleibt die 
Mitteilung. Der Antrag ist spätestens innerhalb einer 
Woche nach dem Tage, an dem der Prüfling die letzte 
Arbeit abgeliefert hat, bei der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich zu stel­
len. Die Frist für den Antrag und für die :llitteilung der 
Be,,.-ertung wird durch Aufgabe zur Post gewahrt; maßge­
bend ist das Datum des Poststempels. 

§ 22 
Xichtbestehen vor der mündlichen Prüfung 

Sind drei oder mehr Arbeiten mit ,.mangelhaft" oder 
.,ungenügend" be,vertet worden, ist die Teilnahme an der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen und die Prüfung 
nicht bestanden. 

§ 23 
Vorbereitung der abschließenden Entscheidung 

Vor Beginn der mündlichen Prüfung findet eine Vorbe­
reitung des Prüfur:.gsausschasses statt. in der die Ansich­
ten über die Persönlichkeit des Prüflings und seine 
Prüfungsleistungen ausgetauscht werden. 

§ 24 
Mündliche Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sollen regelmäßig sechs 
Prüflinge gleichzeitig geprüft werden. 

(2) Vor der Prüfung führt die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses mit jedem Prüfling 
ein Einzelgespräch, um ein Bild von seiner Persönlichkeit 
zu gewinnen. Die weiteren ::\Iitglieder des Prüfungsaus­
schusses können zu diesem Gespräch hinzugezogen wer­
den. 

(3) Die Dauer der mündlichen Prüfung soll so bemessen 
sein, dass auf jeden Prüfling mindestens 30 ::VIinuten 
entfallen; die Prüfung kann durch eine angemessene 
Pause unterbrochen werden. 

(4) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das 
gesamte Ausbildungsgebiet. Sie ist vor allem eine Ver­
ständnisprüfung; Fragen nach nebensächlichen Einzel­
heiten oder aus entlegenen \Vissensgebieten sollen unter­
bleiben. 

(5) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses kann Bediensteten, die ein dienstliches Inter­
esse nachweisen. sowie Anwärterinnen und Anwärtern. 
die noch nicht im Prüfungsverfahren stehen. die Anwe­
senheit in der mündlichen Prüfung gestatten. 

§ 25 
Schlussberatung 

Im Anschluss an die mündliche Prüfung berät der 
Prüfungsausschuss über das Ergebnis der Prüfung. Die 
Grundlage der Beratung bilden die Beurteilungen der 
praktischen sowie der theoretischen Ai.:.sbildung. die zu 
je,.,·eils 15 °·c einfließen, die Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfung, die zu 40 <\-~ einfließen. so,vie das Ergebnis der 
mündlichen Prüfung, das mit 30 % einfließt. 

§ 26 
Schlussentscheidung 

(1) Entsprechen die Leistungen insgesamt den Anforde­
rungen, so wird die Prüfung für bestanden erklärt. und 
z,var als .,ausreichend", ., befriedigend", ,,voll befriedi­
gend", ,.gut" oder ,.sehr gut" (,·gl. § 9). 

(2) Entsprechen die Leistungen nicht den Anforderun­
gen, so ist die Prüfung für nicht bestanden zu erklären. 

(3) Die Schlussentscheidung gibt die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende dem Prüfling :nündlich bekannt. 

§ 27 
Kiederschrift über den Prüfungshergang 

und Erteilung des Zeugnisses 

(1) -C-ber den Prüfungshergang ist eine ::'-l'iederschrift 
anzufertigen. in die aufgenommen ,,.-erden: 

1. Ort und Zeit der Prüfung. 

2. Zusammensetzung des Prüfungsausschusses, 

3. die X amen und die Anwesenheit der Prüflinge. 

4. die Bewertung der schriftlichen Arbeiten, 
5. die Gegenstände und das Ergebnis der mündlichen 

Prüfung. 
6. die Schlussentscheidung des Prüfungsausschusses, 
7. alle sonstigen Entscheidungen des Prüfungsausschus­

ses. 
8. die Verkündung der Entscheidung des Prüfungsaus­

schusses. 

(2) Ist die Prüfung nicht bestanden, so wird in der 
Niederschrift vermerkt. welchen weiteren Vorbereitungs­
dienst der Prüfungsausschuss für erforderlich hält (§ 30 
Abs. 2). 
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(3) Die Xiederschrift wird \'On der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeich­
net und mit den sonstigen Prüfungsvorgängen und den 
Personalakten der Einstelh..ngsbehörde übersandt. 

(4) Die Einstellungsbehörde erteilt dem Prüfling bei 
bestandener Prüfung ein Zeugnis über das Ergebnis. 

§ 28 
Kichtablieferung von Prüfungsarbeiten und 

Versäumung der Prüfungstermine 

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der 
Prüfling ohne genügende Entschuldigung 

a) zwei oder mehr Aufsichtsarbeiten nicht oder nicht 
rechtzeitig abliefert, 

b) zu dem Termin für die mündliche Prüfung nicht oder 
nicht rechtzeitig erscheint. 

c) von der Prüfung zurücktritt. 

(2) Liefert der Prüfling ohne genügende Entschuldi­
gung eine Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab, 
so gilt sie als „ungenügend". 

(3) Liefert der Prüfling mit genügender Entschuldigung 
eine Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab. so 
hat er in einem neuen Prüfungstermin alle Aufsichtsar­
beiten neu anzufertigen. 

(4) Ist der Prüfling für sein Kichterscheinen oder sein 
nicht rechtzeitiges Erscheinen zur mündlichen Prüfung 
genügend entschuldigt, so hat er in einem neuen Prü­
fungstermin den mündlichen Teil der Prüfung abzulegen. 

(5) Von einem Prüfling, der sich mit Krankheit ent­
schuldigt. kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeug­
nisses verlangt werden. 

(6) Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksichti­
gen, wenn sie unverzüglich gegenüber der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzer.den des Prüfungsausschusses geltend 
gemacht ,,;erden. 

§ 29 
Verstöße gegen die Prüfungsbestim!llungen 

(1) Einern Prüfling, der im Prüfungsverfahren zu täu­
schen versucht oder der sich in anderer \\'eise ordnungs­
widrig verhält, kann der Prüfungsausschuss die \Vieder­
holung der schriftlichen, der mündlichen oder sämtlicher 
Prüfungsleistungen aufgeben; einzelne Prüfungsleistun­
gen, bei denen der Prüfling zu täuschen versucht hat. 
kann der Prüfungsausschuss mit .,ungenügend" bewer­
ten. Der Prüfungsausschuss kann den Prüfling auch von 
der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausschließen; die 
Prüfung gilt dann als nicht bestanden. Ist die Prüfung 
bereits beendet, so kann der Prüfungsausschuss sie für 
nicht bestanden erk~ären. 

(2) -C-ber eine erst nach der Schlussentscheidung ent­
deckte Täuschung hat der Prüfungsausschuss zu befin­
den, wenn die Prüfung nicht bestanden ,,;ar. War sie 
bestanden, so ist an die Einstellungsbehörde zu berichten. 

Diese kann die PrJfung nachträglich für nicht bestanden 
erklären. jedoch nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren 
seit dem.Tage der mündlichen Prüfung. 

§ 30 
\Viederholung der Prüfung 

(1) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden oder 
gilt sie als nicht bestanden. so darf er sie einmal 
·wiederholen. Die Prüfung ist ,·ollständig zu wiederholen; 
einzelne Prüfungsleistungen können nicht erlassen wer­
den. § 22 bleibt unberührt. 

(2) Der '.\'eitere Vorbereitungsdienst beträgt in der 
Regel sechs :vronate. Art ur:d Dauer der weiteren Ausbil­
dung bestirnmt die Einstel::.u!:gsbehörde. Sie soll dabei die 
Vorschläge des Prüfungsausschusses(§ 27 Abs. 2) berück­
sichtigen. § 7 Abs. 2 ist zu beachten. 

(3) Hat der Prüfling die Prüfung endgültig nicht 
bestanden, so endet das Beamtenverhältnis an dem Tage, 
an dem ihm das Prüfungsergebnis mitgeteilt ,vird. 

§ 31 
Einsichtnahme in die Prüfungsarbeiten 

Die Beamtin oder der Beamte kann nach Abschluss des 
Prüfungs,·erfahrens innerhalb eines Jahres Einsicht in 
die eigenen Prüfungsarbeiten - einschließlich ihrer Be­
wertung - nehmen. 

IV. 
Schluss- und Übergangs,·orschriften 

§ 32 
Aufhebungs- und -C-bergangsregelung 

(1) Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
für die Laufbahn des Werkdienstes bei Justizvollzugsan­
stalten des Landes ~ordrhein-Westfalen vom 24. ::.1.Iai 1984 
(GV. :--RW. S. 452) in der Fassung der Verordnung vom 
14. Oktober 1998 (GV. XRW. S. 594) wird aufgehoben. 

(2) Die bisherigen Vorschriften gelten für Anwärterin­
nen und Anwärter, deren Ausbildung 1999 begonnen hat, 
mit der :\Iaßgabe fort. dass in diesen Fällen der Ab­
schlusslehrgang unter entsprechender Verkürzung der 
praktischen Ausbildung um eir.en :\-Ionat verlängert und 
in zwei jeweils dreimonatigen ~-\bschnitten durchgeführt 
,,;ird. 

§ 33 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 4. September 2000 

Der Justizminister 
des Landes ::--:rordrhein-Westfalen 

Jochen Dieckmann 

- GV. XRW. 2000 S. 617. 
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